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Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Zürich büsste die Beschwerdeführerin zweitinstanzlich im
Berufungsverfahren wegen Verletzung von Verkehrsregeln und pflichtwidrigen Verhaltens
bei Unfall unter Kostenauflage mit Fr. 1'200.--. Dagegen wendet sich die
Beschwerdeführerin an das Bundesgericht, das die Beschwerde am 31. Januar 2023 in
Empfang nahm.

E. 2
Die Beschwerdefrist von 30 Tagen gemäss Art. 100 Abs. 1 BGG lief vorliegend am 1.
Februar 2023 ab. Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzlich bestimmte
Frist, die nicht erstreckbar ist ( Art. 47 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerdeführerin wurde unter
Hinweis auf Art. 100 Abs. 1 BGG und Art. 47 BGG ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht, dass die von ihr beantragte (n) Erstreckung (en) der Beschwerdefrist ausser
Betracht fallen (vgl. act. 7 und 13, Verfügung vom 1. Februar 2023 und Schreiben vom 9.
März 2023).

E. 3
Die Beschwerdeführerin hat nach Ablauf der Beschwerdefrist - im Hinblick auf eine
ergänzende Begründung ihrer Beschwerde - um Akteneinsicht ersucht (vgl. act. 11 und 14,
Eingabe vom 6. März 2023 und 5. April 2023). Dem Antrag kann nicht entsprochen
werden. Mängel in Bezug auf Antrag und Begründung einer Beschwerde können
grundsätzlich nur innert der 30-tägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art.
47 Abs. 1 BGG behoben werden. Stichhaltige Gründe, weshalb dies vorliegend anders sein
sollte, sind weder dargetan noch ersichtlich. Der vorliegende Entscheid kann ohne
vorgängige Einsicht in die kantonalen Akten ergehen. Der Beschwerdeführerin steht es frei,
ein Gesuch um Einsicht in die Akten bei der hierfür zuständigen Stelle im Kanton zu
stellen.

E. 4
Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss zu bezahlen ( Art. 62
Abs. 1 BGG ).

E. 5
Der Beschwerdeführerin wurde mit Verfügung vom 1. Februar 2023 Frist zur Bezahlung
des Kostenvorschusses in Höhe von Fr. 3'000.-- bis zum 15. Februar 2023 angesetzt.
Nachdem der Kostenvorschuss nicht einging, wurde der Beschwerdeführerin mit
Verfügung vom 22. Februar 2023 die gesetzlich vorgeschriebene und nicht erstreckbare
Nachfrist zur Bezahlung des Kostenvorschusses von Fr. 3'000.-- bis zum 8. März 2023
angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbezahlung des Vorschusses auf das



Rechtsmittel nicht eingetreten werde (vgl. Art. 62 Abs. 3 BGG ).

E. 6
Die als Gerichtsurkunden versandten Verfügungen konnten der Beschwerdeführerin an der
von ihr angegebenen Adresse (vgl. insbesondere Briefkopf der Beschwerdeeingabe und
Briefumschlag sowie Antrag) zugestellt werden. Dass es sich bei der von ihr angegebenen
Adresse um ihre Geschäfts- und nicht um ihre Wohnsitzadresse handelt, ist entgegen der
von ihr im Nachhinein geltend gemachten Auffassung mit Art. 39 Abs. 1 BGG im Übrigen
vereinbar (vgl. Urteil 1C_456/2021 vom 6. Januar 2022 E. 1.5).

E. 7
Da der Kostenvorschuss auch innert der Nachfrist nicht einging, ist auf die Beschwerde im
Verfahren nach Art. 108 BGG gestützt auf Art. 62 Abs. 3 BGG androhungsgemäss nicht
einzutreten.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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